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LEITBILD GUTE TRANSFERBERATUNG 
Impuls für eine moderne 
arbeitsmarktpolitische Beratung

Je nach Persönlichkeit und Lebenssituation bringen Beschäf-
tigte, die in eine Transfergesellschaft einmünden, unterschied- 
liche Voraussetzungen mit. Ein großer Teil der Beschäftigten 
erlebt den Verlust des Arbeitsplatzes als „Entlassungsschock“ 
und große psychosoziale Belastung, andere richten ihren 
Blick unmittelbar auf die Zukunft und suchen direkt nach 
einem neuen Arbeitsplatz. Die Bandbreite an Bedürfnissen 
der arbeitsuchenden Transferbeschäftigten, aber auch die 
mangelnde Funktionalität des Paradigmas der aktivierenden 
Arbeitsmarktpolitik bilden den Hintergrund für das „Leitbild 
Gute Transferberatung“, das im Dialog zwischen Akteur_ 
innen aus Wissenschaft, Arbeitspolitik NRW und Transfer- 
gesellschaften entwickelt worden ist. 

Das arbeitsmarktpolitische Aufgabenspektrum von Trans- 
fergesellschaften wird in der Regel als Dreiklang aus „Beraten, 
Qualifizieren und Vermitteln“ umrissen. Das „Leitbild Gute 
Transferberatung“ präzisiert diese Arbeitsfelder, reflektiert 
die Zielstellung von Transfergesellschaften und benennt 
Grundprinzipien der arbeitsmarktpolitischen Beratung von 
Transfergesellschaften. Seine Aufgabe ist es, das Leistungs- 
versprechen von Transfergesellschaften zu konkretisieren, 
den Berater_innen Orientierung zu geben und zu einem ge- 
meinsamen Verständnis der Beteiligten über Ziele, Aufgaben 
und Methoden der Transferberatung beizutragen. In einer 
übergeordneten Perspektive dient es dazu, einen qualitativ 
hochwertigen Standard vorzugeben und die langfristige 
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arbeitsmarktpolitische Wirksamkeit von Transfergesellschaf- 
ten zu verbessern. 

Wichtige Bezugspunkte für das Leitbild sind zum einen 
aktuelle empirische Forschungen zu Transfergesellschaften 
(Filipiak 2016; Mühge et al. 2016), zum anderen der wis - 
senschaftliche Diskurs über alternative Leitbilder für eine 
moderne Arbeitsmarktpolitik (Betzelt/Bothfeld 2014; Reis/
Siebenhaar 2015). 

„FÖRDERN UND FORDERN“ IN DER KRITIK

Der Aktivierungsansatz wird in Deutschland seit den 1990er 
Jahren diskutiert; er hat im Zuge der Hartz-Reformen unter 
dem Leitsatz des „Förderns und Forderns“ einen radikalen 
Durchbruch erfahren. Bezogen auf den Beschäftigtentrans-
fer weisen empirische Forschungen auf Inkonsistenzen zwi- 
schen dem Ansatz und den arbeitsmarktpolitischen Anfor- 
derungen hin. Diese resultieren unter anderem aus der be- 
sonderen Belastungssituation der vom Arbeitsplatzverlust 
Betroffenen, die im Aktivierungsparadigma systematisch 
unterschätzt wird. Sanktionsandrohungen oder ein ausge- 
übter Druck zur schnellen Arbeitsaufnahme wirken als zu- 
sätzliche Belastung und tragen letztlich eher zur Demotiva- 
tion als zur Übernahme von Eigenverantwortung bei. Auch 
dem in der Logik des Aktivierungsparadigmas tendenziell 
passiven Menschenbild steht der empirische Befund entgegen, 
dass Transferbeschäftigte – unabhängig einer etwaigen Be- 
lastungssituation – ihre sozialen und arbeitsmarktlichen Ri- 
siken reflektieren und ein allgemein hohes Interesse an neuer 
Beschäftigung und arbeitsmarktpolitischer Unterstützung 
haben (Mühge et al. 2012; vgl. Paul et al. 2016).
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Jenseits des Beschäftigtentransfers steht der Aktivierungs- 
ansatz allgemein in einer zunehmend kritischen Diskussion. 
Die Kritikpunkte sind vielfältig und thematisieren unter an- 
derem die Asymmetrie zwischen Fördern und Fordern, die 
teils als einseitiger Abbau sozialer Sicherung interpretiert 
wird, sowie das Ziel der schnellstmöglichen Reintegration 
und die damit einhergehende kurzfristige Effizienzorientie-
rung (Sowa/Staples 2014). Eng damit verbunden wird Kritik 
am Sanktions- und Zumutbarkeitsregime geübt, das Ent- 
scheidungsspielräume und Eigenverantwortung der Arbeit- 
suchenden eher einschränkt als stärkt und zu wenig auf 
qualifikationsadäquate oder nachhaltige Beschäftigung ziele 
(Weishaupt 2013). Eine aktuelle internationale Studie zeigt 
weiterhin, dass Aktivierungspolitiken Normen der Verteilungs-
gerechtigkeit verletzen und die Armutsrisiken von Erwerbs- 
tätigen erhöhen (Spannagel et al. 2017). 

Alternative Konzepte für eine moderne Arbeitsmarkt-
politik setzen an diesen Kritikpunkten an. Wegweisend sind 
dabei das Leitbild der „Autonomie“ (Betzelt/Bothfeld 2014) 
in Verbindung mit dem Leitsatz „Befähigen statt aktivieren“ 
(Reis/Siebenhaar 2015). 

ALTERNATIVE LEITBILDER IN DER ARBEITS-
MARKTPOLITIK

In ihrem Beitrag zum „Reformbedarf bei Zielsetzung und 
Aufgabenstellung im SGB II“ (Reis/Siebenhaar 2015) adap- 
tieren die Autoren den Befähigungsansatz nach Sen (2000) 
auf die Teilhabe der von Arbeitslosigkeit betroffenen Perso- 
nen in der Arbeitsmarktpolitik. Das Befähigungsverständnis 
von Reis/Siebenhaar (2015) greift dabei das Ungleichge- 
wicht zwischen den Forderungsansprüchen auf der einen 
und dem Förderungsangebot auf der anderen Seite auf, 
welches durch die systeminhärente Asymmetrie zwischen 
dem Arbeitsuchenden und Beratenden zusätzlich verschärft 
wird. Reis und Siebenhaar zielen auf den Aufbau einer struk- 
turellen Unterstützung mit dem Ziel, dass die von Arbeits- 
losigkeit betroffenen Personen zu einer Überwindung der 
Situation befähigt werden können. Das Leitbild der Autono- 
mie von Betzelt und Bothfeld richtet die Perspektive auf 
Entscheidungs- und Beteiligungsspielräume der von Arbeits- 
losigkeit betroffenen Personen, auch im Prozess der Wieder- 
eingliederung. Normativer Bezugspunkt ist dabei die Forde-
rung nach einer „autonomieorientierten Arbeitsmarktpolitik 
[…] die den Bürgerinnen und Bürgern die Entwicklung ihrer 
Fähigkeiten und Präferenzen ermöglicht“ (Betzelt/Bothfeld 
2014: 2). Zentral für ihre Realisierung ist eine gesetzliche 
Verankerung von Mitbestimmungs- und Entscheidungsrechten 
im Vermittlungsprozess sowie von Qualifizierungsansprüchen 
zur Erfüllung des Dienstleistungsversprechens (vgl. Betzelt/
Bothfeld 2014: 4). Auf institutioneller Ebene schlagen Sokoll und 
Weinbach vor, die inhaltlichen Vorschläge der vorgestellten 
Ansätze in einer Installation unabhängiger Erwerbslosenbe- 
ratungsstellen als „institutionalisierte Gegenmacht“ (Sokoll/ 
Weinbach 2017) innerhalb des SGB II-Rechtskreises umzu- 
setzen und gleichzeitig die Unterstützungs- und Beratungs- 
funktion aus der Arbeitsverwaltung herauszulösen.

Ein erster Aspekt, der aus diesen Leitbildkonzepten auf 
die arbeitsmarktpolitische Beratung übertragen werden kann, 
ist die Bedarfs- und Beteiligungsorientierung im Zusammen- 
spiel zwischen Beratenden und Ratsuchenden, insbesonde-
re in der Entwicklung einer individuellen Beratungsstrategie, 
wie auch eine empirische Untersuchung zu Transfergesell-
schaften bestätigt (Filipiak 2016). Der Unterstützungsbedarf 
stellt zudem bestimmte Anforderungen an die zeitlichen und 
materiellen Ressourcen der Beratung, wobei Transfergesell-
schaften durch ihren hohen Beratungsschlüssel und ein dich- 
tes Kontaktangebot die notwendigen Voraussetzungen für 
eine umfassende und angemessene Unterstützung ihrer Ziel-
gruppe bieten.

DAS LEITBILD „GUTE TRANSFERBERATUNG“

Aufgrund seiner Zielstellung und dem Anspruch, durch eine 
plakative Illustration handlungsleitend zu wirken, ist das 
Leitbild Gute Transferberatung in drei Ebenen gegliedert. 
Die oberste Ebene dient der Verständigung über die Cha- 
rakteristika der Zielgruppe sowie der Definition der arbeits- 
marktpolitischen Zielstellung der Transferberatung. Auf der 
zweiten Ebene werden vier Arbeitsfelder der Transferbera-
tung definiert – sie bilden das Herzstück des Leitbilds. Die 
dritte Ebene benennt schließlich allgemeine Prinzipien der 
Beratungsarbeit. 

Als primäres Ziel der Transferberatung definiert das Leit- 
bild die Stärkung der arbeitsmarktlichen Handlungsfähigkeit 
der Transferbeschäftigten. Damit wird der Anspruch zum 
Ausdruck gebracht, die Teilnehmenden in der Bewältigung 
des Arbeitsplatzverlusts, bei der Entwicklung von individu- 
ellen, nachhaltigen Perspektiven und der Suche nach einer 
neuen Stelle professionell zu unterstützen. Dieses Ziel impli- 
ziert eine Abkehr vom Prinzip der schnellstmöglichen Ver- 
mittlung; es verdeutlicht darüber hinaus, dass die Erfolge 
arbeitsmarktpolitischer Beratung nicht ausschließlich in neuer 
Beschäftigung zu sehen sind, sondern die Erfolgsmaßstäbe 
deutlich weiter gefasst sind.

Hinsichtlich der Zielgruppe und arbeitsmarktpolitischen 
Zielstellung orientiert sich das Leitbild  explizit am Ansatz 
der Autonomie vom Betzelt/Bothfeld und beschreibt die 
Transferteilnehmenden als „gleichermaßen selbstverantwort-
lich und schutzberechtigt“ (Betzelt/Bothfeld 2014). Das Attribut 
„schutzberechtigt“ bezieht sich sowohl auf den Erhalt einer 
materiellen Grundlage bei Arbeitsplatzverlust als auch den 
Anspruch auf individuelle Unterstützung in der spezifischen 
prekären Lebenssituation der Transferteilnehmenden.

VIER ARBEITSFELDER DER BERATUNG

Kern des Leitbilds sind die vier Arbeitsfelder der Transfer- 
beratung. Das erste Arbeitsfeld beinhaltet die emotionale 
Befähigung der Transferteilnehmenden. Viele Transferbe-
schäftigte benötigen neben der fachlichen, arbeitsmarkt-
politischen Begleitung eine sozialpsychologische Unterstützung, 
die – wenn nötig und gewünscht – Teil des Beratungsauf-
trags sein sollte. Im Zentrum dieses Arbeitsfelds steht die 
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Klärung der lebensweltlichen Situation der/des Beschäftigten 
und die Arbeit mit individuellen Belastungen und Ressour-
cen. Im Detail ist damit zum Beispiel die Wahrnehmung und 
Bearbeitung der unmittelbaren Folgen des Arbeitsplatzver-
lusts gemeint, zu denen Kränkung, Verlust von Selbstwirk- 
samkeit, Existenzängste und die finanzielle Haushaltssituation 
ebenso gehören können wie Auswirkungen des Arbeits- 
platzverlusts auf Familie und Gesundheit. Dieses Feld erfor-
dert von der Beratung qualifikationsgestützte Beratungs- 
kompetenz, einen professionellen Umgang mit Emotionen 
sowie den Grenzen des Beratungsauftrags bspw. im Über- 
gang von Beratung zur Therapie sowie Kenntnisse über flan- 
kierende Beratungsangebote, etwa Schuldner-, Familien-, 
Suchtberatung.

Das zweite Arbeitsfeld ist die arbeitsmarktliche Befähi-
gung. Es steht die Entwicklung einer individuellen arbeits- 
marktlichen Perspektive im Zentrum, die berufliche Fähigkei- 
ten, individuelle Präferenzen, die Rahmenbedingungen des 
Arbeitsmarkts sowie weitere Kontextfaktoren berücksichtigt. 
Grundlage dieses Beratungsfelds sind Verfahren zur Berufs- 
orientierung. Es setzt zudem Kenntnisse von lebens-, ge- 
schlechts- und altersspezifischen Karriereverläufen sowie 
der Biografie- und Identitätsentwicklung voraus. In dieses 
Feld fließen ferner handlungspraktische Kompetenzen mit 
ein; dazu gehören zum Beispiel ein kooperatives Verhältnis 
zu Akteur_innen der Bundesagentur für Arbeit, Zugänge zu 
Fachwissen im Sozialrecht, etwa bei Fragen der Erwerbs- 
minderung und Rente, Wissen über die Risiken und Ver- 
tragsrecht in der Zeitarbeit sowie Kenntnisse über Trends 
und Strukturwandel des regionalen Arbeitsmarkts.

Das dritte Arbeitsfeld der Transferberatung ist die Quali- 
fizierung. Eine sorgfältige Organisation von beruflichen Bil- 
dungsmaßnahmen, die das Leitbild einfordert, bedeutet in 
der Praxis, dass die Entscheidungsfindung im Rahmen eines 

gründlich geführten Beratungsprozesses vorgenommen wird, 
der den beruflichen Hintergrund der Transferbeschäftigten, 
ihre Berufserfahrung und Weiterbildungsfähigkeit sowie die 
individuellen Präferenzen berücksichtigt. Weitere Aspekte, 
die in die Qualifizierungsentscheidung einfließen sollten, 
sind die berufsfachliche Nachfrage auf dem regionalen Ar- 
beitsmarkt und das zeitlich und örtlich zur Verfügung ste- 
hende Angebot an Maßnahmen. Das Arbeitsfeld setzt zu- 
dem Erfahrung in der Weiterbildungsplanung und -umset- 
zung voraus sowie Kenntnisse über öffentliche Fördermög- 
lichkeiten von Qualifizierungen.

Die Unterstützung bei der Stellensuche und im Bewer- 
bungsprozess bildet schließlich das vierte Arbeitsfeld. Sie 
sollte ein individuelles Training bei der Suche nach offenen 
Stellen und die mit Bewerbungen verbundenen Aufgaben 
mit einschließen. Das Leitbild fordert darüber hinaus eine 
engmaschige Begleitung der Transferbeschäftigten, die be- 
sondere Anforderungen an die Kommunikation und An- 
sprechbarkeit stellt. Die Transferberater_innen sollten ein 
hohes Interesse am Stand und Verlauf von Bewerbungen 
zeigen, wenn nötig Hilfestellungen anbieten und eine syste- 
matische Rückmeldung zu den Such- und Bewerbungsakti-
vitäten der Transferbeschäftigten geben. Auch die angebo-
tenen Kommunikationswege (PC, Mobiltelefon, Messenger- 
Dienste etc.) sollten den Möglichkeiten und Zugängen der 
Transferteilnehmer_innen entsprechen. 

ALLGEMEINE PRINZIPIEN DER TRANSFER- 
BERATUNG

Zu den allgemeinen Prinzipien, die das Leitbild aufstellt, ge- 
hören Unvoreingenommenheit, Wertschätzung und Sach- 
lichkeit in der Beratung. Transferberater_innen sollten ferner 

Abbildung 1
Vier Arbeitsfelder der Transferberatung

Quelle: Helex Institut /G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigtenförderung.
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für Klarheit und Verbindlichkeit in der Arbeitsbeziehung 
sorgen, und Entscheidungen sollten nachvollziehbar und 
verlässlich getroffen werden. In Bezug auf die Persönlich-
keit der Berater_innen setzt das Leitbild ein hohes Maß an 
Authentizität und Selbstkongruenz voraus und sieht vor, dass 
Lebensalter und Lebenserfahrung mit den Bedürfnissen der 
Teilnehmer_innen im Einklang stehen.  

EIN LEITBILD FÜR DIE ALLGEMEINE 
ARBEITSMARKTPOLITISCHE BERATUNG?

Das Leitbild Gute Transferberatung basiert auf wissenschaft-
lichen Arbeiten, die im Diskurs mit Praktiker_innen intensiv re- 
flektiert und auf den Bereich der Beratung von Transferbe- 
schäftigten heruntergebrochen worden sind. Durch die Be- 
teiligung von Berater_innen an diesem Diskussionsprozess 
erfüllt das Leitbild den partizipativen Anspruch, den es selbst 
an die Beratung stellt. Es strebt eine hohe Akzeptanz an und 
will eine kontinuierliche, strukturierte Kommunikation über 
das professionelle Beratungsverständnis in Transfergesell-
schaften ermöglichen sowie, als Nebeneffekt, Träger von 
Transfermaßnahmen in der Einarbeitung neuer Kräfte sowie 
in der Personalentwicklung unterstützen. Damit trägt das 
Leitbild auch zu einem kollektiven Verständnis von Fachlich-
keit in der Beratung von Arbeitssuchenden bei.

Die Zielgruppe der Transferberatung – Personen mit Ar- 
beitsplatzverlust – geht nur zum Teil in Transfergesellschaf- 
ten über, sie wird auch durch die Bundesagentur für Arbeit 
beraten und betreut. Vor diesem Hintergrund wäre es wün- 
schenswert, das Leitbild auch als Ausgangspunkt für eine 
allgemeine Diskussion um die Grundprinzipien und das Be- 
ratungsverständnis für die Arbeit mit Arbeitsuchenden zu 
nutzen. Darüber hinaus sind die angeführten Elemente und 
Prinzipien für verschiedene Bereiche der beruflichen Bera- 
tung diskussionswürdig. Konkret zu nennen wären hier bei- 
spielsweise das Fallmanagement im Jobcenter oder die spe- 
zifischen Angebote für junge Menschen im Übergangsystem. 
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